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 Veröffentlicht am 29.09.1994

Norm

StGB §127 E

StGB §142 D

Rechtssatz

Die strafrechtliche Beurteilung einer Sachwegnahme als Raub oder Diebstahl hängt nicht entscheidend davon ab, ob

das zu einer Willensbildung an sich fähige Opfer wegen der überraschenden Angri sart keinen Behauptungswillen zu

entwickeln und wegen der Schnelligkeit des Tatablaufes einen Abwehrentschluß gar nicht zu fassen vermochte. Eine

zur Tatbestandsverwirklichung nach § 142 StGB geeignete Gewaltanwendung setzt lediglich voraus, daß das Tatopfer

nicht von vornherein als willenlos und widerstandsunfähig anzusehen war, der Täter zwecks präventiver Brechung des

zu erwartenden Widerstandswillens unmittelbar auf dessen Körper einwirkte und sich nicht bloß auf eine

Sachwegnahme durch unvermutetes Ergreifen der Beute beschränkte.
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